
SATZUNG

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr

1 . Der Club führt den Namen

Auto-Sport-Club "Scuderia Lindau" e.V. im AvD

mit Sitz in Lindau und Eintrag in das zuständige Vereinsregister.

2. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck und Ziele

1. Wahrnehmung der Belange des Kraftfahnvesens im Arbeitsbereich des Ortsclubs in

enger Zusammenarbeit mit dem Automobilclub von Deutschland sowie Pflege allsei-
tiger Kameradschaft unter den Mitgliedern durch regelmäßige Zusammenkünfte bzw.
gesellige und sportliche Veranstaltungen.

2. Verkehrserziehung durch gemeinsame Belehrung und Vorträge bei den Mitgliedern
und in der Öffentlichkeit durch Presse und Mitarbeit bei Verkehrseziehungswochen
für alle Verkehrsteilnehmer zum Zwecke der Unfallverhütung.

3. Verkehrsbeschilderung in Zusammenarbeit mit den einschlägigen Behörden zum
Zwecke der Förderung des Verkehrs und Verhütung von Verkehrsunfällen.

4. Sportliche Ertüchtigung im Kraftfahrwesen durch motorsportliche Veranstaltungen
und Wettbewerbe.

5" Touristische Veranstaltungen zur Pflege der Kameradschaft, des Heimatgedankens
und des Fremdenverkehrs.

6. Verkehrseziehunq und Förderunq der Juqend.

7 Der Verein erstrebt keinen Gewinn. Sollte bei einer motorsportlichen Veranstaltung
ein Überschuss erzielt werden, so sind davon Rücklagen zu tätigen. Diese Rücklagen
sind ausschließlich zu folgenden Zwecken zu veruvenden:

7.1 Zw Deckung eines Risikos, das bei einer motorsportlichen Veranstaltung entste-
hen kann,

7.2 zu Ausgaben im Sinne der Buchstaben 7 .1 bis 7 .4,

7.3 um Bahnanlagen oder Rennstrecken instand zu setzen oder auszubauen, insbe-
sondere zur Sicherung von Teilnehmern und Zuschauern,

7.4 zur Unterstützung aktiver Mitglieder.

§ 3 Mitgliedschaft
'1. Ordentliche Mitslieder des Ortsclubs können alle lnteressenten ab dem 18. Lebens-

iahr sein.

2. Juqendliche bis zum 18. Lebensiahr können nur im Rahmen des Familienbeitraqes
Mitqlieder werden. Sie sind dann bis zum '18. Lebensiahr ohne Beitraq und bei der
Mitqliederversammluno nicht wahlberechtiqt.

3. Juqendliche im Rahmen des Familienbeitraoes. sind Mitolieder. Sie nehmen qleichbe-
rechtiot am Clubleben teil.

4. Zu Ehrenmitgliedern kann der Club Mitglieder ernennen, die sich besondere Ver-
dienste um den Ortsclub eMorben haben. Ehrenmitglieder besitzen die gleichen
Rechte wie ordentllche Mitglieder und sind beitragsfrei.
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§ 4 Aufnahme

1. Die Aufnahme in den ortsclub muss bei diesem besonders beantragt werden. Eine

Aufnahmekommission von mindestens zwei Clubmitgliedern, von denen eines im
Vorstand sein muss, entscheidet über die Aufnahme. ln Zweifelsfällen kann die Mit-
gliederversammlung darüber entscheiden.

2. lm Fall der Ablehnung brauchen die Gründe hierfür nicht genannt zu werden' gegen

die Ablehnung kann innerhalb von zwei Wochen schriftlich Berufung an die Mitglie-

derversammlung eingelegt werden, die endgültig entscheidet.

§ 5 Beiträge

1. Der Club erhebt zur Bestreitunq seiner Auslaqen von seinen Mitqliedern anqeme§se-
ne Aeiträqe. Die Höh
als Anhano der Satzunq bei.

§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft

'1. Die Beendigung der Mitgliedschaft beim Ortsclub kann nur für den Schluss des Ge-
schäftsjahres unter Einhaltung einer vierteljährlichen Kündigungsfrist mittels einge-
schriebenen Briefs erfolgen.

2. Durch den Clubvorstand kann ein Mitglied aus dem Club gestrichen werden, wenn

2.1 das Mitglied trotz Mahnung den fälligen Beitrag nicht bezahlt,

2.2 die Streichung im lnteresse des Ortsclubs notwendig erscheint.

§ 7 Leitung

die Organe des Clubs sind:

'1. DieMitgliederversammlung

2. Der Vorstand

§8 Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Ortsclubs. Alle ordentlichen
Mitglieder und Ehrenmitglieder sind in Textform (beinhaltet auch E-Mail) mindestens
zwei Wochen vorher einzuladen.

2. Die Tagesordnung muss mindestens folgende Punkte enthalten:

2.1 Feststellung der Stimmliste

2.2 Bericht des Vorsitzenden über das abgelaufene Geschäftsjahr

2.3 Bericht des Schatzmeisters und der Rechnungsprüfer

2.4 Entlastung des Vorstandes

2.5 Neuwahl des Vorstandes

2.6 Anträge

2.7 Verschiedenes

3. ln der Mitgliederversammlung hat jedes anwesende ordentliche Mitglied eine Stlmme.
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4.

Stimmenübertragung ist unzulässig.

Die Mitgliederversammtung ist ohne Rücksicht auf die Zahl det erschienen

Stimmberechtigten beschlussfähig. Es entscheidet regelmäßig einfache Stimmen-
mehrheit. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. Zweidrittelmehrheit ist erforderlich bei

Beschlüssen

4.1 über Satzungsänderungen

4.2 übet Dringlichkeitsanträge

4.3 über Anträge auf Abberufung des Vorstandes oder eines Vorstandsmitgliedes

4.4 über die Auflösung des Clubs

Die Wahlen können in geheimer Abstimmung oder durch Akklamation erfolgen. Ge-

heime Wahl muss erfolgen, wenn auch nur ein stimmberechtigtes Mitglied eine sol-
che verlangt.

Über Anträge kann mit Zustimmung der Mehrheit der Stimmberechtigten auch durch
Zuruf entschieden werden.

Anträge für die Mitgliederversammlung können von jedem ordentlichen Mitglied ge-

stellt werden. Sie müssen mindestens 8 Tage vor der Mitgliederversammlung beim

Vorstand eingereicht werden.

Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind vom Vorstand einzuberufen

über die Verhandlungen und Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist Niederschrift
zu führen, aus der mindestens die gefassten Beschlüsse hervorgehen müssen. Die

Niederschrift muss von zwei Vorstandsmitgliedern untezeichnet werden.

E

6.

7.

ö.

o

§ 9 Der Vorstand

1. Der Vorstand setzt sich zusammen aus

1 .1 dem Vorsitzenden

1 .2 dem stellvertretenden Vorsitzenden

1 .3 dem Schatzmeister

1 .4 dem Sportleiter

1 .5 dem Schriftführer

1.6 Beisitzern nach Bedarf, die besondere Bezeichnungen führen können. Dle Sum-
me der Vorstandsmitglieder muss immer eine ungerade Zahl ergeben.

2. Die Zusammenlegung von Vorstandsämtern ist unzulässig.

3. Der Vorstand vertritt den Club in allen Angelegenheiten nach den Beschlüssen und
Weisungen der Mitgliederversammlung und unter Einhaltung der Satzung. Gesetzli-
cher Vertreter des Clubs im Sinne des § 26 BGB sind der erste Vorsitzende, der stell-
vertretende Vorsitzende und der Schatzmeister, jeweils einzeln.

4. Sämtliche Amter sind Ehrenämter. Die Amtsdauer beträgt ein Jahr.

§ l0 Rechnungsprüfung

Zur Prüfung der Clubkasse können ein oder zwei Rechnungsprüfer vom Vorstand be-
nannt werden. Sie dürfen kein Amt im Vorstand innehaben. Sie haben mindestens einmal
im Jahr vor der Mitgliederversammlung Buchführung und Kasse zu prüfen und der Mit-
gliederversammlung Bericht zu erstatten.
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§ 11 Satzungsänderung

Anträge auf Satzungsänderungen können nicht als Dringlichkeitsanträge, gestellt werden.

Sie wLrden vom Vorstand geprüft und der Mitgliederversammlung vorgelegt. Diese ent-

scheidet mit Zweidrittelmehrheit.

§ 12 Haftung

1 . Jedes Clubmitglied haftet nur bis zur Höhe seines Jahresbeitrages.

2. Bei einer Veranstaltung auf einer abgesperrten Strecke muss der Club eine Haftpflich}
versicherung abschließen.

§ 13 Auflösung

1. Die Auflösung des Ortsclubs kann nur in einer eigens zu diesem Zweck einberufenen
Mitgliederversammlung mit Zweidrittelmehrheit der Stimmen erfolgen.

2. lm Falle der Auflösung ernennt die Mitgliederversammlung die Liquidatoren. Das ver-
bleibende Vermögen des Clubs verfällt für gemeinnützige Zwecke wie Lindauer Kinder-
fest, Rotes Kreuz o. ä. Hierüber entscheidet die Vorstandschaft.

§ 14 Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle aus dieser Satzung sich ergebenden Rechte und

Pflichten ist Lindau.

Die vorliegende Satzung wurde erstmats am 27. November 1967 beschlossen und letzt-
mals auf der Mitgliederversammlung am 4.Juli 2023 mit der erforderlichen Stimmenmehr-
heit geändert.

Lindau den 04.07.2023

scudeda llndau
Auro - Sport - C-hö e.V.

Posttach 3224
88114 Lindau

I nf o @ s c u d erl a- I i n d a u. de
www.scu d eria-l I n d au de

Satzunqsanhanq
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